
AMTSBLATT                  
für den Landkreis Saalekreis 
 

15. Jahrgang Merseburg, den 26. Juni 2021 Nummer 33 
 

I N H A L T 
 

Kreistag Saalekreis / Ausschusssitzungen: 
 

Sitzung des Kreistages Saalekreis am 07.07.2021 .............................................................................................. 1 
 

Bekanntmachungen des Landkreises Saalekreis: 
 

Der Landrat 

9. Rechtsverordnung des Landkreises Saalekreis zur Eindämmung der Ausbreitung des neuartigen  
Coronavirus SARS-CoV-2 im Landkreis Saalekreis ............................................................................................... 2 

Dezernat III, Umweltamt, SG Immissionsschutz 
Standortbezogene Vorprüfung bei Neuvorhaben über die Umweltverträglichkeitsprüfung im Rahmen des 

Genehmigungsverfahrens zur Errichtung und dem Betrieb einer Lageranlage für Flüssiggas in der Gemarkung 
Höhnstedt...................................................................................................................................................... 4 

 
Bekanntmachungen des Burgenlandkreises: 

Der Kreiswahlleiter 
Bundestagswahl am 26. September 2021 – Briefwahlvorstände des Wahlkreises 73 Burgenland-Saalekreis ............... 5 

Bundestagswahl am 26. September 2021 – Korrektur zur Aufforderung zur Einreichung von Kreiswahlvorschlägen  

für den Wahlkreis 73 Burgenland-Saalekreis ...................................................................................................... 6 
 

Bekanntmachungen der Stadt Leuna: 
 

Beschluss BV 14/74/20 - Vereinbarung über die Bildung einer Arbeitsgemeinschaft nach § 2 Abs. 2 

GKG LSA der Städte Leuna und Bad Dürrenberg ................................................................................................. 7 
Vereinbarung über die Bildung einer Arbeitsgemeinschaft nach § 2 Abs. 2 GKG LSA................................................ 8 

 
Bekanntmachungen der Stadt Bad Dürrenberg: 

Beschluss-Nr.: 131-11-2020 - Vereinbarung über die Bildung einer Arbeitsgemeinschaft mit der Stadt Leuna .......... 12 
Vereinbarung über die Bildung einer Arbeitsgemeinschaft nach § 2 Abs. 2 GKG LSA.............................................. 13 

 
Impressum .................................................................................................................................................. 17 

 
 
 

 

 

Kreistag Saalekreis / Ausschusssitzungen 
 

Kreistag 
 
 

Datum: 07.07.2021 
Zeit: 16:00 Uhr 

Ort: 06217 Merseburg, Oberaltenburg 2,  

 Ständehaus, E.-Hübener-Saal 
 

 

Tagesordnung: 
 
 

Öffentliche Sitzung: 
 

1. Eröffnung der Sitzung, Feststellung der ordnungs-

gemäßen Einberufung, der fehlenden Kreistagsmit-
glieder und der Beschlussfähigkeit   

2. Verpflichtung eines neuen Kreistagsmitgliedes   
3. Änderungsanträge zur Tagesordnung und Feststel-

lung der Tagesordnung   
4. Einwohnerfragestunde   

5. Informationen des Vorsitzenden des Kreistages   
6. Abstimmung über die Niederschrift der letzten Sit-

zung des Kreistages (Protokoll vom 21.04.2021)   
7. Bericht des Landrates über wichtige Kreisangele-

genheiten, Eilentscheidungen und Bekanntgabe der 

von den beschließenden Ausschüssen gefassten 
Beschlüsse   

8. Aufhebung des Kreistagsbeschlusses Nr. 056-
05/19   

9. Satzung zum Rettungsdienstbereichsplan des 
Landkreises Saalekreis für den Teilrettungsdienst-

bereich Merseburg-Querfurt   
10. Beteiligungsbericht für das Berichtsjahr 2019   

11. Gründung der Kreisentwicklungsgesellschaft Saale-
kreis mbH   

12. Gesellschaftsvertrag der Kreisentwicklungsgesell-
schaft Saalekreis mbH   

13. 2. Fortschreibung „Aktionsplan Inklusion“   
14. Gewährung von Liquiditätskrediten an kreisange-

hörige Städte und Gemeinden   

15. Personal- und Sachkosten für den Betrieb des Impf-
zentrums sowie den Einsatz der mobilen Impfteams 

- außerplanmäßige Aufwendungen/Auszahlungen –   
16. Übertragung der Beseitigungspflicht für tierische 

Nebenprodukte auf einen Anlagenbetreiber   
17. Antrag der FDP-Fraktion: Virtuelle Sitzungen des 

Kreistages   
18. Änderungen in der Besetzung der Ausschüsse   

19. Anfragen und Anregungen     
 

Nichtöffentliche Sitzung: 
 

20. Abstimmung über die Niederschrift der letzten Sit-

zung des Kreistages - nichtöffentliche Sitzung (Pro-
tokoll vom 21.04.2021)   

21. Immobilienangelegenheit   
22. Breitbandausbau – erforderliche Nachtragsange-

bote zu dem bestehenden ELER-Breitbandausbau-
vertrag für das Los 1 (Bad Dürrenberg), das Los 6 

(Querfurt) und das Los 9 (Weida-Land) im Land-

kreis Saalekreis   

23. Breitbandausbau – erforderliche Nachtragsange-
bote zu dem bestehenden EFRE-Breitbandausbau-

vertrag für Los 3 (Landsberg) im Landkreis Saale-
kreis (EFRE: Europäischer Fonds für regionale Ent-

wicklung)   
24. Anfragen und Informationen     
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Öffentliche Sitzung: 
 

25. Bekanntgabe der in nichtöffentlicher Sitzung ge-
fassten Beschlüsse   

26. Schließung der Sitzung    
 

gez. 

Hartmut Handschak 
Landrat 
 
 

 

 

 

 

Bekanntmachungen des Landkreises Saalekreis 

 
Der Landrat 

 

9. Rechtsverordnung des Landkreises Saalekreis 

zur Eindämmung der Ausbreitung des neuartigen Coronavirus SARS-CoV-2 

im Landkreis Saalekreis 

 

 

Aufgrund von § 32 Satz 1 und 2 und § 54 Satz 1 in Verbindung mit §§ 28 Abs. 1, 28a Abs. 1 und 3 des Infektions-

schutzgesetzes vom 20. Juli 2000 (BGBl. I S. 1045), zuletzt geändert durch Artikel 1 des Gesetzes vom 28. Mai 2021 

(BGBl. I S. 1174), in Verbindung mit § 16 Abs. 3 der Vierzehnten Verordnung über Maßnahmen zur Eindämmung der 

Ausbreitung des neuartigen Coronavirus SARS-CoV-2 in Sachsen-Anhalt (Vierzehnte SARS-CoV-2-Eindämmungsver-

ordnung – 14. SARS-CoV-2-EindV) vom 16. Juni 2021, zuletzt geändert durch die Verordnung zur Änderung der Vier-

zehnten SARS-CoV-2-Eindämmungsverordnung vom 17. Juni 2021, wird verordnet: 

 

 

I. Feststellung der Neuinfektionen mit dem Coronavirus SARS-CoV-2 (Sieben-Tage-Inzidenz) 

 

1. Es wird festgestellt, dass nach den vom Robert-Koch-Institut im Internet unter https://www.rki.de/inzidenzen 

veröffentlichten Zahlen der Anzahl der Neuinfektionen mit dem Coronavirus SARS-CoV-2 je 100.000 Einwohner 

innerhalb von sieben Tagen (Sieben-Tage-Inzidenz) der Landkreis Saalekreis eine Sieben-Tage-Inzidenz  

 

  - am 17.06.2021 von 5 - am 22.06.2021 von 4 

  - am 18.06.2021 von 5 - am 23.06.2021 von 3 

  - am 19.06.2021 von 4 - am 24.06.2021 von 2 

  - am 20.06.2021 von 4  - am 25.06.2021 von 3 

  - am 21.06.2021 von 4 - am 26.06.2021 von 2 

 

 hatte.  

 

2. Es wird festgestellt, dass damit der Landkreis Saalekreis an zehn aufeinanderfolgenden Tagen den in § 16 Abs. 3 

der 14. SARS-CoV-2-EindV festgelegten Schwellenwert von 35 unterschritten hat.  

 

II. Abweichungen von der Testpflicht  

 

Entsprechend der Ermächtigung in § 16 Abs. 3 der 14. SARS-CoV-2-EindV dürfen auf dem Gebiet des Landkreises 

Saalekreis abweichend von der 14. SARS-CoV-2-EindV des Landes Sachsen-Anhalt   

 

 1. außerschulische Bildungsangebote und Angebote von öffentlichen und privaten Bildungseinrichtungen sowie 

vergleichbarer Einrichtungen nach § 5 Abs. 1 Satz 1,   

 

 2. Kultureinrichtungen nach § 6 Abs. 3,  

 

 3. Stadt- und Naturführungen nach § 8 Abs. 4, 

 

 4. geschlossene Räume von Gaststätten im Sinne des Gaststättengesetzes des Landes Sachsen-Anhalt und 

Einrichtungen der Hochschulgastronomie der Studentenwerke Sachsen-Anhalt nach § 9 Abs. 1 Satz 1 und 

Abs. 4,  

 

 5. der Sportbetrieb auf und in allen öffentlichen und privaten Sportanlagen nach § 11 Abs. 1, 3 und 4 mit Aus-

nahme der Teilnehmer an Wettkämpfen, 

 

ohne die Vorlage einer Bescheinigung über ein negatives Testergebnis oder Durchführung eines Selbsttests vor Ort 

unter Aufsicht im Sinne des § 2 Abs. 1 der 14. SARS-CoV-2-EindV wahrgenommen, betreten bzw. durchgeführt wer-

den. 

 

III. Inkrafttreten und Geltungsdauer 

 

1. Diese Rechtsverordnung tritt am 27.06.2021, 0:00 Uhr, in Kraft.  

 

2. Diese Rechtsverordnung gilt bis einschließlich 14.07.2021, 24:00 Uhr. 
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Begründung: 

Die Landesregierung Sachsen-Anhalt hat die ihr obliegende Ermächtigung, Rechtverordnungen zu erlassen, gemäß Art. 

80 Abs. 1 S. 4 GG i. V. m. § 32 des Infektionsschutzgesetzes teilweise auf die Landkreise und kreisfreien Städte über-

tragen (sog. Subdelegation). Durch die Subdelegation in § 16 der 14. SARS-CoV-2-EindV vom 16.06.2021 wird der 

Landkreis Saalekreis ermächtigt, abstrakt-generelle Regelungen durch Rechtsverordnung zu treffen, um auf das regio-

nale Infektionsgeschehen zu reagieren und die Schutzmaßnahmen entsprechend anpassen zu können.  

 

Zu I. 

Grundlage für die Feststellung der Sieben-Tage-Inzidenz ist § 16 Absatz 3 der 14. SARS-CoV-2-EindV vom 16.06.2021 

in der Fassung der Verordnung zur Änderung der Vierzehnten SARS-CoV-2-Eindämmungsverord-nung vom 

17.06.2021.  

 

Um eine Rechtsverordnung auf der Grundlage von § 16 Absatz 3 der 14. SARS-CoV-2-EindV mit Ausnahmen von der 

Testpflicht erlassen zu können, bedarf es der Feststellung, dass in einem Landkreis oder einer kreisfreien Stadt die 

Sieben-Tage-Inzidenz den Wert von 35 an zehn aufeinanderfolgen Tagen unterschritten hat. 

 

Gemäß § 16 Absatz 5 Satz 2 der 14. SARS-CoV-2-EindV ist für den Wert der Sieben-Tage-Inzidenz die Veröffentli-

chung des Robert Koch-Instituts auf der Seite https://www.rki.de/inzidenzen maßgeblich. 

 

Die Feststellung der Sieben-Tage-Inzidenz wurde daher auf der Basis der vom Robert-Koch-Institut auf der Seite 

https://www.rki.de/inzidenzen veröffentlichten Zahlen vorgenommen. 

 

Zu II. 

Nach § 16 Abs. 3 der 14. SARS-CoV-2-EindV sind die Landkreise und kreisfreien Städte ermächtigt, durch Rechtsver-

ordnung Abweichungen von der Testpflicht für die dort aufgeführten Veranstaltungen, Einrichtungen und Angebote 

vorzunehmen, wenn die Sieben-Tage-Inzidenz an zehn aufeinanderfolgenden Tagen den Wert von 35 unterschreitet. 

 

Wie im Tenor zu Punkt I. festgestellt, unterschritt der Landkreis Saalekreis an zehn aufeinanderfolgenden Tagen den 

Wert von 35, so dass der Landkreis Saalekreis von der in § 16 Abs. 3 erteilten Ermächtigung mittels Rechtsverordnung 

Gebrauch machen kann.  

 

Aufgrund dessen wurde die Entscheidung getroffen, die im Tenor zu Punkt II. aufgeführten Ausnahmen von der Test-

pflicht im Sinne von § 2 Abs. 1 der 14. SARS-CoV-2-EindV festzulegen. Ausgehend von der gesetzlichen Grundlage, 

die eine Ausnahme von der Testverpflichtung bei einer Inzidenz von unter 35 erlaubt, und der Tatsache, dass der 

Landkreis Saalekreis seit zehn Tagen einstellige Inzidenzwerte aufweist, wurde die Entscheidung getroffen, von der in 

§ 16 Abs. 3 erteilten Ermächtigung umfassend Gebrauch zu machen und die Ausnahmen für alle in § 16 Abs. 3 ge-

nannten Veranstaltungen, Einrichtungen und Angebote vorzunehmen. 

 

Zu III. 

Diese Verordnung tritt am 27.06.2021 in Kraft.  

 

Nach § 28a Abs. 5 Satz 2 des Infektionsschutzgesetzes beträgt die Geltungsdauer der Rechtsverordnungen, die nach § 

32 in Verbindung mit § 28 Abs. 1 und § 28a Abs. 1 des Infektionsschutzgesetzes erlassen werden, grundsätzlich vier 

Wochen. Die Rechtsverordnung tritt deshalb spätestens mit Ablauf des 14.07.2021 außer Kraft. 

 

 

Hinweis 

Diese Rechtsverordnung und ihre Begründung kann immer an Werktagen am Montag, Mittwoch, Freitag von 8 Uhr bis 

12 Uhr, Dienstag von 8 Uhr bis 12 Uhr und von 13 Uhr bis 18 Uhr und Donnerstag von 8 Uhr bis 12 Uhr und von 13 

Uhr bis 15 Uhr in der Kreisverwaltung Saalekreis, Bürgerinformation, Domplatz 9, 06217 Merseburg, eingesehen wer-

den. 
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Dezernat III, Umweltamt, SG Immissionsschutz 
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Bekanntmachungen des Burgenlandkreises 
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Bekanntmachungen der Stadt Leuna 
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